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Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

30.01.2013 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen

Prioritäten im Bereich Verbindliche Bauleitplanung für die Jahre 2013 bis 2014 gemäß der in 
Anlage 1 dargestellten Kurzübersicht auf Grundlage der im Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom 07.03.2001 zur Vereinbarung von Prioritäten für die Verbindliche 
Bauleitplanung (DS 01/SVV/059/2) getroffenen Festlegungen und dazu nachfolgender Beschlüsse.

Ergebnisse der Vorberatungen
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt
Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

Die vorgeschlagene Entscheidung entfaltet keine negativen Auswirkungen auf den Haushalt der 
Landeshauptstadt Potsdam.

Sofern damit nicht im Personalbestand vorhandene Kapazitäten gebunden werden sollen, sollen 
diese unter Inanspruchnahme von Einnahmen aus abgeschlossenen Kostenerstattungsverträgen 
gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.08.2006 finanziert werden (vgl. 
Beschluss zur Kostenerstattung von Verfahrenskosten bei Bauleitplanverfahren im 
wirtschaftlichen Interesse Dritter vom 30.08.2006, DS 06/SVV/0487)

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4



Begründung:

siehe Anlage 

Anlagen

Begründung
Anlage 1 Prioritätenfestlegung 2013/2014
Anlage 2 Prioritätenrahmen für die im Bereich Stadterneuerung durchzuführenden 
Bauleitplanverfahren


